
     

    

Beschlusszusammenfassung zur 23. Sitzung des Ortsgemeinderates Ortsgemeinde 

Dernbach vom 12.12.2017 

 Veröffentlicht werden nachfolgend nur die Tagesordnungspunkte, bei denen Beschlüsse gefasst wurden: 

 
2 Beratung und Beschlussfassung des Forstwirtschaftsplan 2018 
 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig den vorgelegenen Forstwirtschaftsplan für das 

Forstwirtschaftsjahr 2018.  
 

3 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO 
 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Spende in Höhe von 300,00 € anzunehmen. 

 

4 Bebauungsplanverfahren "In den Dreimorgen" 3. Änderung im vereinfachten 
Verfahren gem. § 13  Baugesetzbuch (BauGB) 
1. Beratung und Beschlussfassung über die während der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Offenlage 
eingegangenen Stellungnahmen  
2. Satzungsbeschluss gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) und § 88 
Landesbauordnung (LBauO) 

 

1. Der Gemeinderat schließt sich der Stellungnahme der Verwaltung, die Begründung anzupassen, an.  

Die Beschlussfassung hierzu erfolgte einstimmig. 

 

2. Der Gemeinderat beschloss einstimmig den Bebauungsplan „In den Dreimorgen“, 3. Änderung 

gem. § 13 BauGB als Satzung, gem. § 10 BauGB.  

 

Die Satzung umfasst folgende Unterlagen: 

- Rechtsfestsetzungen M1 : 1000 

- Schriftliche Festsetzungen 

- Begründung 

 

Des Weiteren beschloss der Gemeinderat einstimmig, die bauordnungsrechtlichen Bestimmungen des 

Bebauungsplanes „In den Dreimorgen“ 3. Änderungen als Satzung gem. § 88 Landesbauordnung 

(LBauO). 

 

5 Feststellung der Jahresrechnung 2015 und Erteilung der Entlastung gem. § 
114 GemO 

 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 und erteilt dem 

Ortsbürgermeister und den Beigeordneten sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der 

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels die Entlastung gem. § 114 GemO. 

 

6 Festsetzung der Realsteuerhebesätze 2018 
 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Realsteuerhebesätze wie folgt festzusetzen: 

 

  - Grundsteuer A  - 318 v. H. 

  - Grundsteuer B  -  395 v. H. 

  - Gewerbesteuer -  385 v. H. 

 

7 Festsetzung des wiederkehrenden Beitrages Feld- und Waldwege 2018 
 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den wiederkehrenden Beitrag für die Feld- und Waldwege auf 

11,00 € je ha festzusetzen. 
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